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Beantragung der CO²-Präme bzw. e-Prämie für e-Auto 
 
Mit der gesetzlichen Neuregelung der Kraft-
stoffverordnung (KVO) im November 2022 haben 
e-Autobesitzer und Ladestellenbetreiber die 
Möglichkeit der Beantragung einer CO²-Prämie 
bzw. e-Prämie erhalten.  
Die e-Prämie ist eine finanzielle Unterstützung, die 
dazu dient, den Kauf von emissionsarmen Elektro-
autos zu fördern und so den Übergang zu umwelt-
freundlicher Mobilität zu beschleunigen. 

So können Sie die e-Prämie beantragen: 

1. Förderfähiges Elektroauto: Stellen Sie si-
cher, dass Ihr Elektroauto den Kriterien für 
die e-Prämie entspricht. In der Regel müs-
sen hierfür Elektroautos emissionsfrei sein. 

2. Informieren Sie sich über die Prämie: in 
Österreich gibt es verschiedene Anbieter für 
die e-Prämie, so z.B. auch den ÖAMTC. 
Recherchieren Sie mit Suchbegriffen wie „e-
Prämie“ oder „THG-Quote (Treibhausgas-
minderungsquote)“ bei vertrauenswürdigen 
Informationsquellen. 

3. Sammeln Sie die notwendigen Dokumen-
te: Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforder-

lichen Dokumente und Informationen zur 
Hand haben, um den Antrag auszufüllen. 
Dies kann, abhängig vom Anbieter, Unterla-
gen wie den Kaufvertrag, die Zulassungs-
bescheinigung und weitere Identifikations-
nachweise umfassen. 

4. Füllen Sie den Antrag aus: gehen Sie on-
line auf die Website des Anbieters und fül-
len Sie den Antrag für die e-Prämie aus. 
Stellen Sie sicher, dass alle Informationen 
korrekt und vollständig sind. 

5. Warten auf Bestätigung: Nachdem Sie 
den Antrag eingereicht haben, wird der An-
bieter Ihren Antrag überprüfen. Wenn alle 
Punkte erfüllt sind, erhalten Sie eine Bestä-
tigung über die Genehmigung der e-Prämie. 

6. Auszahlung der Prämie: Nach Genehmi-
gung wird die e-Prämie auf Ihr Konto über-
wiesen. 

Bitte beachten Sie, dass die genauen Anforderun-
gen und Verfahren je nach Anbieter variieren kön-
nen. Auch gibt es Anbieter, bei denen die THG-
Quote für 2023 bereits ausgeschöpft und dafür eine 
Registrierung für 2024 bereits eingerichtet ist. 

 
 

Entgeltlichkeit oder Unentgeltlichkeit? 
 
Die Abgrenzung entgeltlicher von unentgeltli-
chen Geschäften ist im Ertragsteuerrecht in viel-
facher Hinsicht von Bedeutung. Eine unentgelt-
liche Vermögensübertragung (Schenkung) ist 
aufgrund der fehlenden Gegenleistung steuer-
frei, eine entgeltliche Vermögensübertragung 
steuerpflichtig. 

Wird im Zuge der Schenkung eine wirtschaftlich 
untergeordnete Gegenleistung (z.B. Ausgleichszah-
lung) erbracht, so ist diese Vermögensübertragung 
als gemischte Schenkung zu qualifizieren. Auch 
eine solche gemischte Schenkung kann als unent-
geltlich angesehen werden, soweit insgesamt Zu-
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wendungsabsicht besteht und der Schenkungscha-
rakter des Geschäfts überwiegt. 

Früher hat das Finanzministerium die Auffassung 
vertreten, dass ein Schenkungscharakter überwiegt, 
soweit die Gegenleistung weniger als 50% des ge-
meinen Wertes des übertragenen Wirtschaftsgutes 
beträgt. Im Jahr 2021 hat der Verwaltungsgerichts-
hof (VwGH) zu dieser „50%-Grenze“ Stellung bezo-
gen und dabei andere gesetzliche Grundlagen als 
wesentlich erachtet. Diese Prozentgrenzen haben 
nun im Einkommensteuer-Wartungserlass 2023 
Berücksichtigung erfahren. Dort wird nunmehr zwi-
schen Übertragungen vor dem 16.11.2021 und nach 
dem 15.11.2021 unterschieden. 

Für Übertragungen nach dem 15.11.2021 gilt: 

 Beträgt die Gegenleistung zumindest 75% 
des gemeinen Wertes des übertragenen 
Wirtschaftsgutes, ist davon auszugehen, 
dass eine entgeltliche Veräußerung vorliegt. 
Wird beispielsweise ein Grundstück über-
tragen, fällt daher ImmoESt an. 

 Beträgt die Gegenleistung höchstens 25% 
des gemeinen Wertes des übertragenen 
Wirtschaftsgutes, liegt eine unentgeltliche 
Übertragung vor. Auch außerhalb eines An-
gehörigenverhältnisses ist eine solche 
Übertragung daher als einkommensteuerfrei 
zu qualifizieren. 

 Beträgt die Gegenleistung mehr als 25%, 
aber weniger als 75% des gemeinen Wertes 
des übertragenen Wirtschaftsgutes, ist un-
ter nahen Angehörigen von einem unent-
geltlichen Rechtsgeschäft auszugehen. Ei-
ne solches Rechtsgeschäft ist daher als 
nicht einkommensteuerpflichtig zu beurtei-
len. 

Für Übertragungen vor dem 16.11.2021 gilt: 

 Beträgt die Gegenleistung weniger als 50% 
des gemeinen Wertes des übertragenen 
Wirtschaftsgutes, liegt ein Missverhältnis 
und eine unentgeltliche Übertragung vor. 

 Beträgt die Gegenleistung zwischen 50% 
und 75% des gemeinen Wertes des über-
tragenen Wirtschaftsgutes und wurde ge-
genüber der Abgabenbehörde keine Unent-
geltlichkeit behauptet, kommt aufgrund der 
offenkundigen Willenserklärung, ein entgelt-
liches Rechtsgeschäft abschließen zu wol-
len, eine spätere „Umqualifikation“ auf eine 
unentgeltliche Übertragung nicht in Be-
tracht. 

 Wenn hingegen eine unentgeltliche Über-
tragung gewollt war, diese vom Finanzamt 
aber unter Berufung auf die 50%-Grenze 
nicht anerkannt wurde, ist eine Abände-
rung/Aufhebung der Bescheide zwar grund-
sätzlich möglich, setzt jedoch verfahrens-
rechtliche Schritte voraus, die im Einzelfall 
geprüft werden müssen. 

Die neue „75%-Grenze“ ist auch für Beteiligungs- 
und Unternehmensverkäufe anzuwenden. Bei Betei-
ligungen an einer vermögensverwaltenden Perso-
nengesellschaft wird allerdings der Anteil der über-
nommenen Schulden der Personengesellschaft als 
weitere Gegenleistung (zusätzlich zum Kaufpreis) 
angesehen. 

Die Abgrenzung zwischen entgeltlichen von unent-
geltlichen Geschäften ist nicht immer einfach. Bei 
Unklarheiten helfen wir gerne weiter! 

 
 

Prozesskosten als Werbungskosten des Vermieters 
 
Im Rahmen einer Vermietung und Verpachtung 
besteht nicht immer nur Einvernehmen. Auf-
grund von Rechtsstreitigkeiten mit Mietern, 
Pächtern, Bauunternehmern oder der Hausver-
waltung kann es zu Gerichts-, Beratungs- und 
Vertretungskosten kommen. Diese können steu-
erlich abzugsfähig sein. 
Grundsätzlich können anfallende Aufwendungen als 
Werbungskosten von der Bemessungsgrundlage 
der Steuer abgezogen werden, wenn ein Veranlas-
sungszusammenhang der Aufwendungen mit ei-
ner außerbetrieblichen Einkunftsquelle vorliegt. Bei 
der Veranlassung kommt es auf den wirtschaftlichen 

Zusammenhang zwischen den Aufwendungen und 
der zu den Einkünften führenden Tätigkeiten an. Im 
gegenständlichen Fall müssen sich die Aufwendun-
gen auf die Vermietung (außerbetriebliche Einkünf-
te) beziehen, also auf die bloße Überlassung des 
Mietgegenstandes ohne darüberhinausgehend er-
brachte Leistungen (kein Gewerbebetrieb). 

Aufwendungen steuerlich geltend machen 
Allerdings können nicht immer alle Aufwendungen 
steuerlich geltend gemacht werden. Der Verwal-
tungsgerichtshof (VwGH) stellte klar, dass nur Auf-
wendungen und Ausgaben zur Erwerbung, Si-
cherung oder Erhaltung der künftig zufließenden 
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Einnahmen erfasst sind. Dies ist bei Prozesskosten 
regelmäßig der Fall, wenn ein Vermieter geklagt 
wird. 

Beispiel 
Ein Mieter ist der Ansicht, dass er zu hohe Miete 
zahlt und mindert eigenmächtig den Mietzins. Zu-
sätzlich klagt er den Vermieter auf teilweise Rück-
zahlung des Mietzinses der letzten zwei Kalender-
jahre. Die Prozesskosten, die dem Vermieter dabei 
entstehen, können als Werbungskosten abgezogen 
werden. Es besteht ein unmittelbarer Zusammen-
hang mit der Erzielung von Einkünften aus der Ver-
mietung. Außerdem wird so der Erhalt der künftig 
zufließenden Einnahmen gesichert. 

Die genaue Abgrenzung ist oft schwierig, wie ein 
anderer Fall zeigt. Das Bundesfinanzgericht (BFG) 

entschied über die Abzugsfähigkeit von Prozesskos-
ten, die aus einem Verfahren zwischen Eigentümern 
betreffend Nutzungsrechte an allgemeinen Teilen 
der vermieteten Liegenschaft resultierten. Für das 
Bundesfinanzgericht handelt es sich dabei um Pro-
zesskosten im Eigentumsstreit um Grundstücke, die 
nicht im Rahmen der Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung als Werbungskosten absetzbar sind. 

Hinweis: Fallen im Rahmen der Vermietung Pro-
zess-, Beratungs- oder sonstige Kosten an, kommt 
es für die steuerliche Abzugsfähigkeit auf den indi-
viduellen Entstehungsgrund an. Wir empfehlen da-
her eine genaue Prüfung und umfassende Bera-
tung. 

 
 

Amtsblatt der Wiener Zeitung durch EVI ersetzt 
 
Mit dem WZEVI-Gesetz entfiel die Verpflichtung 
zur bezahlten Veröffentlichung von Jahresab-
schlüssen und anderen Kundmachungen für 
Firmen in der Wiener Zeitung. 
Das Bundesgesetz über die Wiener Zeitung GmbH 
und die Errichtung einer elektronischen Verlautba-
rungs- und Informationsplattform des Bundes 
(WZEVI-Gesetz) reformiert die gesetzlich vorge-
schriebenen Aufgaben der Wiener Zeitung GmbH. 
In Zukunft erscheint die Wiener Zeitung nicht mehr 
in physischer Form. Stattdessen wurde für die veröf-
fentlichungspflichtigen Informationen eine elektroni-
sche Verlautbarungs- und Informationsplattform des 
Bundes eingerichtet.  

Elektronische Verlautbarungs- und Informati-
onsplattform des Bundes („EVI“) 
Bisher war die Wiener Zeitung das amtliche Veröf-
fentlichungsorgan der Republik Österreich und ent-
hielt ein Amtsblatt („Amtsblatt zur Wiener Zeitung“), 
in dem unter anderem Stellen im öffentlichen Dienst 
ausgeschrieben und Firmenbuchänderungen oder 
Jahresabschlüsse bekannt gemacht wurden. Mit 
dem am 19.5.2023 veröffentlichten WZEVI-Gesetz 
entfällt die Verpflichtung zur bezahlten Veröf-
fentlichung von Jahresabschlüssen und ande-
ren Kundmachungen für Firmen in der „Wiener 
Zeitung“, deren letzte Ausgabe am 30.6.2023 er-
schien. Seit 1.7.2023 werden die Pflichtveröffentli-
chungen stattdessen in einer elektronischen Ver-
lautbarungs- und Informationsplattform des Bundes 
(„EVI“) verlautbart. 

Eine bedeutende Änderung stellt die kostenfreie 
Erfüllung der gesetzlich normierten Veröffentli-
chungspflichten gemäß WZEVI-Gesetz dar. Für 
Unternehmen können aber Kosten entstehen, wenn 
die Wiener Zeitung GmbH zusätzliche Arbeit leisten 
muss (z.B. durch falsche Formatierungen). Für Nut-
zer ist der Zugriff und Abruf von Informationen über 
EVI vollständig kostenlos. 

Ziel der Einführung der EVI ist die Sicherstellung 
von mehr Transparenz in der Republik. Auch die 
Gleichberechtigung unter den Bürgern wird geför-
dert, da jedem ein barrierefreier Zugang zu Informa-
tionen gewährt wird. Weiters stehen diese Informa-
tionen als Basis für wichtige Entscheidungen oder 
Vorgänge leichter zur Verfügung, da sie digital ab-
rufbar sind. Zusätzlich sind alte Veröffentlichungen 
(vor dem 1.7.2023) aus dem Amtsblatt zur Wiener 
Zeitung in der EVI ersichtlich.  

Bestehende Pflichten bleiben aufrecht 
Die Veröffentlichungspflicht selbst ändert sich durch 
das WZEVI-Gesetz nicht. Die zahlreich bestehen-
den Pflichten bleiben aufrecht, worunter auch die 
Verpflichtung zur Veröffentlichung des Jahresab-
schlusses von großen Aktiengesellschaften fällt. 
Auch Veröffentlichungen von Eintragungen im Fir-
menbuch oder sonstige vom Firmenbuchgericht 
vorzunehmende Veröffentlichungen, Ausschreibun-
gen für Stellen für Mitglieder des Leitungsorgans 
sowie Einladungen zu Hauptversammlungen von 
Aktiengesellschaften oder Informationen über neue 
Kollektivverträge müssen seit 1.7.2023 in der EVI 
veröffentlicht werden. 
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Optimierung des Gewinnfreibetrags und des Spendenabzugs 
 
Eine Vorschaurechnung ist betriebswirtschaftli-
cher sinnvoll und kann dafür genützt werden, 
das steuerliche Ergebnis zu optimieren. Die fol-
genden Tipps sollen Unternehmern bei der Op-
timierung ihres steuerlichen Gewinns als Ent-
scheidungshilfe dienen. 
Investitionsbedingter Gewinnfreibetrag 
Natürliche Personen und Gesellschafter von Mitun-
ternehmerschaften (etwa OG, KG oder GesbR), die 
natürliche Personen sind, können bei der Ermittlung 
ihrer Einkünfte aus einer betrieblichen Tätigkeit bei 
Erfüllung aller sonstigen Voraussetzungen einen 
gestaffelten Gewinnfreibetrag steuermindernd in 
Anspruch nehmen. 

Für Gewinne bis € 30.000 steht der Grundfreibe-
trag in Höhe von 15% des Gewinnes (maximal € 
4.500) ohne weitere Voraussetzungen zu. Darüber 
hinaus kann der investitionsbedingte Gewinnfreibe-
trag in Anspruch genommen werden, sofern be-
stimmte Investitionen getätigt werden. Er beträgt je 
nach Gewinnhöhe gestaffelt 13%-4,5%. Ab einer 
Bemessungsgrundlage von € 580.000 steht kein 
Gewinnfreibetrag mehr zu. Maximal kann sich somit 
ein Gewinnfreibetrag in Höhe von € 45.950 pro Ver-
anlagungsjahr ergeben. 

Die oben erwähnten Investitionen können sowohl 
durch die Anschaffung oder Herstellung bestimmter 
begünstigter abnutzbarer körperlicher Wirtschafts-

güter des Anlagevermögens oder bestimmter Wert-
papiere des Anlagevermögens im laufenden Jahr 
gedeckt werden. Die Anschaffungs- und Herstel-
lungskosten wirken sich doppelt gewinnmindernd 
aus: zum einen erhöhen sie im Jahr der Anschaf-
fung den Gewinnfreibetrag, zum anderen kann die 
Abschreibung steuerlich geltend gemacht werden. 
Eine Vorschaurechnung über den zu erwarten-
den Jahresgewinn gibt somit Aufschluss darüber, 
ob im laufenden Jahr noch weitere Investitionen 
getätigt werden sollten, um den Gewinnfreibetrag 
optimal ausnützen zu können. 

Spenden aus dem Betriebsvermögen 
Spenden aus dem Betriebsvermögen an bestimmte 
begünstigte Institutionen sind bis maximal 10% des 
Gewinns des laufenden Wirtschaftsjahres steuer-
lich absetzbar. Als Obergrenze gilt dabei der Ge-
winn vor Berücksichtigung des Gewinnfreibetrags. 
Auch für die Höhe von absetzbaren Spenden aus 
dem Betriebsvermögen ist somit relevant, wie hoch 
der Gewinn des laufenden Jahres sein wird. 

Tipp: Eine gut begründete Vorschaurechnung er-
möglicht eine fundierte Hochrechnung bzw. Schät-
zung des zu erwartenden Jahresgewinns und somit 
eine entsprechende Planung von Ausgaben und 
Spenden. Wir unterstützen Sie dabei gerne und 
erarbeiten mit Ihnen eine passende Vorschaurech-
nung. 

 
 

Grundlagen einer Privatstiftung 
 
In Österreich hat die Privatstiftung eine mittler-
weile 30-jährige Geschichte als etabliertes In-
strument der Vermögensverwaltung. Sie ermög-
licht es einem Stifter, Vermögen langfristig zu 
sichern und vor Zersplitterung zu schützen. 
Die Privatstiftung ist eine eigentümerlose juristische 
Person, die von einem oder mehreren Stiftern zu 
Lebzeiten oder von Todes wegen durch Widmung 
von Vermögenswerten gegründet wird. Die Vermö-
genswidmung muss dabei mindestens € 70.000 
betragen. Soweit dieser Betrag in Form von Sach-
werten gewidmet wird, muss dieser gründungsge-
prüft werden. Die Stiftung kann zu jeglichem erlaub-
ten Zweck errichtet werden, auch kann der Stifter 
selbst Begünstigter sein. 

Geführt wird die Privatstiftung durch einen zumin-
dest dreiköpfigen Vorstand. Der Stiftungsvorstand 
hat die Stiftung so zu verwalten, dass die vom Stifter 
in der Stiftungserklärung vorgegebenen Stiftungs-
zwecke erfüllt werden, und er wendet den definier-
ten Begünstigten Vermögen und/oder Erträge zu. 
Detailregelungen können in der Stiftungszusatzur-
kunde getroffen werden, die als flexibles Werkzeug 
dient. 

Besteuerung einer Privatstiftung 
Die Besteuerung einer Privatstiftung erfolgt auf drei 
Ebenen: 

 Eingangsbesteuerung 

 laufende Besteuerung 
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 Ausgangsbesteuerung 

Bei der Zuwendung von Vermögen an eine Privat-
stiftung fällt eine 2,5%ige Stiftungseingangssteuer 
an. Die Bemessungsgrundlage für die Stiftungsein-
gangssteuer ist in der Regel der gemeine Wert bzw. 
Verkehrswert. Zuwendungen von Immobilien sind 
von der Eingangssteuer befreit, stattdessen unter-
liegen diese einer rund 6%igen Grunderwerbs-
steuer, welche vom Grundstückswert bemessen 
wird. 

Grundsätzlich ist die Privatstiftung als juristische 
Person körperschaftssteuerpflichtig. Einkünfte aus 
Land- und Forstwirtschaft, Einkünfte aus Gewerbe-
betrieb (diese ist jedoch nur im Rahmen der Beteili-
gung als Kommanditist zulässig), Einkünfte aus 
Vermietung und Verpachtung sowie Spekulations-
gewinne unterliegen dem regulären 24%igen (ab 
2024: 23%igen) Körperschaftsteuersatz. 

Hinsichtlich der Einkünfte aus Kapitalvermögen ist 
zu beachten, dass Zins- und Fonderträge sowie 
Erträge aus dem Verkauf von privatem Kapital- oder 
Immobilienvermögen der sogenannten Zwischen-
steuer unterliegen. Diese beträgt ebenso 24% (ab 
2024: 23%), wird jedoch bei Zuwendung an die 
Begünstigten wieder gutgeschrieben. Gewinnaus-
schüttungen von Kapitalgesellschaften auf Ebene 
der Privatstiftung sind hingegen steuerfrei. Eine 

wesentliche Begünstigung der Privatstiftung darf 
jedoch nicht vergessen werden. Sofern der Veräu-
ßerungsgewinn aus dem Verkauf von Kapitalantei-
len wieder in die Anschaffung von neuen Kapitalan-
teilen von mindestens 10% investiert wird, unter-
bleibt vorerst die Besteuerung (Übertragung der 
stillen Reserven). 

Zuwendungen an Begünstigte 
Zuwendungen der Privatstiftung an Begünstigte 
unterliegen der 27,5%igen Kapitalertragsteuer. 
Die Stiftung hat die KESt im Zeitpunkt des Zuflie-
ßens einzubehalten und an das Finanzamt abzufüh-
ren. Wird eine Privatstiftung aufgelöst, kommt es zu 
keiner Liquidationsbesteuerung (anders als bei der 
GmbH). 

Besonderer Beachtung sollte allerdings dem soge-
nannten „Mausefalleneffekt“ geschenkt werden. 
Vom Mausefalleneffekt spricht man, wenn der Stifter 
die Privatstiftung widerruft und als Letztbegünstigter 
das in der Vergangenheit gestiftete Vermögen wie-
der zurückerhält. In einem solchen Fall muss der 
Stifter die Differenz zwischen dem steuerlichen 
Buchwert des zugewendeten Vermögens und dem 
Verkehrswert des Vermögens im Zeitpunkt des Wi-
derrufs der 27,5%igen Kapitalertragsteuer unterzie-
hen. Die Errichtung einer Privatstiftung sollte daher 
gut überlegt werden. 

 
 

Veräußerung von Immobilien gegen Rentenzahlungen 
 
Werden Grundstücke nicht gegen einen Kauf-
preis in Form einer Einmalzahlung, sondern ge-
gen die Leistung einer Rente bzw. in Raten ver-
äußert, ergeben sich einige steuerliche Beson-
derheiten. 
Renten sind regelmäßig wiederkehrende, auf einem 
einheitlichen Verpflichtungsgrund beruhende Leis-
tungen, deren Dauer vom Eintritt eines ungewissen 
Ereignisses, vor allem dem Tod einer Person, ab-
hängt. Raten dagegen sind regelmäßig wiederkeh-
rende Leistungen, die keine Renten darstellen. 

Für die Besteuerung der Veräußerung von Immobi-
lien gegen Rentenzahlung ist einerseits relevant, ob 
das Grundstück dem Privatvermögen oder dem 
Betriebsvermögen zuzurechnen war. Bei letzterem 
spielen außerdem die Art der Gewinnermittlung – 
Betriebsvermögensvergleich oder Einnahmen-
Ausgaben-Rechnung – und die Art der Übertragung 
(Grundstück als Einzelwirtschaftsgut oder als Teil 
eines Betriebes, Teilbetriebes oder Mitunterneh-
meranteils) eine Rolle. 

Vorliegen einer entgeltlichen Übertragung 

Voraussetzung für die Steuerpflicht bei Übertragung 
des Grundstücks ist zunächst das Vorliegen einer 
entgeltlichen Übertragung. Eine solche ist grund-
sätzlich gegeben, wenn eine Kaufpreisrente (Wert-
verhältnis Rentenbarwert zu Wert des Wirtschafts-
gutes zwischen 50% und 125%) oder eine gemisch-
te Rente (Wertverhältnis Rentenbarwert zu Wert des 
Wirtschaftsgutes 125% bis 200%; 100% sind als 
entgeltlich, der darüberhinausgehende Anteil als 
unentgeltlich anzusehen) vorliegt. 

Zu beachten ist, dass die Veräußerung eines 
Grundstücks gegen die Leistung einer Kaufpreisren-
te vom besonderen Steuersatz der Immobiliener-
tragsteuer in Höhe von 30% ausgenommen ist, es 
sei denn, dass das Grundstück aus dem Betriebs-
vermögen verkauft wird, dessen Gewinn mittels 
Bilanzierung ermittelt wird. Diese Ausnahme um-
fasst somit die Veräußerung von Grundstücken des 
Privatvermögens gegen Rente sowie die Veräuße-
rung von Grundstücken des Betriebsvermögens bei 
Gewinnermittlung mittels Einnahmen-Ausgaben-
Rechnung. Sie gilt also immer dann, wenn das Ein-
kommen nach dem Zufluss-Abfluss-Prinzip ermittelt 
wird. 
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Selbstberechnung durch Parteienvertreter 
Auch im Rahmen der Selbstberechnung durch Par-
teienvertreter und des Abführens der Immobiliener-
tragsteuer ergeben sich in diesem Zusammenhang 
Besonderheiten. Bei der Veräußerung aus dem 
Privatvermögen kommt es bei Rentenzahlung zu 
einem sukzessiven Zufluss des Veräußerungserlö-
ses. Steuerpflichtige Einkünfte entstehen erst dann, 
wenn die Anschaffungskosten (bei Altvermögen 
werden diese mit 86% des Barwerts der Rentenzah-
lungen ermittelt) überschritten sind, dann jedoch in 
der Regel in einem mehrjährigen Zeitraum. Ein Ver-
lust aus der Grundstücksveräußerung wird hingegen 
erst dann realisiert, wenn die letzte Rentenzahlung 
zugeflossen ist. 

Liegt zwischen dem Zeitpunkt der Mitteilung der 
Selbstberechnung und dem Zeitpunkt des für das 
Vorliegen eines Ertrages maßgeblichen Zuflusses 
mehr als ein Jahr, erlischt die Verpflichtung zur Ent-
richtung der ImmoESt sowie die Haftung des Partei-
envertreters. Die Veräußerung von Grundstücken 
unter Anwendung des Zufluss-Abfluss-Prinzips 
gegen Renten ist somit stets von der Selbstbe-
rechnung durch Parteienvertreter sowie der be-
sonderen Vorauszahlung ausgenommen. Die 
Einkünfte sind daher in den Gesamtbetrag der Ein-
künfte aufzunehmen und zu veranlagen. 

Sollten sie Fragen im Zusammenhang mit einer 
geplanten Grundstücksveräußerung haben, beraten 
wir Sie gerne! 

 
 

Margenbesteuerung auch bei bloßem Weiterverkauf von Beherber-
gungsleistungen 

 
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat ent-
schieden, dass die Sonderregelung für Reise-
leistungen auch dann anwendbar ist, wenn die 
Leistung des Unternehmers nur die Beherber-
gung umfasst, sofern sie von einem Dritten ein-
gekauft wurde und im eigenen Namen weiterver-
kauft wird. 
Reiseleistungen unterliegen der besonderen Mar-
genbesteuerung. Nach Ansicht der Finanzverwal-
tung ist es für das Vorliegen einer Reiseleistung 
erforderlich, dass der Unternehmer ein Bündel von 
Einzelleistungen erbringt, welches zumindest eine 
Beförderungs- oder Beherbergungsleistung enthält. 
Der EuGH hat nun aber entschieden, dass diese 
Sonderregelung auch dann anwendbar ist, wenn die 
Leistung des Unternehmers nur die Unterbringung 
(Beherbergung) umfasst, sofern diese von einem 
Dritten eingekauft wurde und im eigenen Namen 
weiterverkauft wird. 

Bei der Margenbesteuerung berechnet sich die 
Umsatzsteuer nicht vom Nettoentgelt des Reise-
veranstalters, sondern aus der Differenz zwi-
schen Verkaufspreis und den dafür bezogenen 
Reisevorleistungen. Diese Besteuerungsart gilt für 
erbrachte Reiseleistungen an Private sowie an Un-
ternehmer. 

Klarstellung des EuGH 
Damit hat der EuGH klargestellt, unter welchen 
Voraussetzungen zugekaufte Beherbergungsdienst-
leistungen unter die Sonderregelung für Reiseleis-
tungen fallen. Grundsätzlich sollen mit dieser Son-
derregelung diverse Schwierigkeiten vermieden 
werden, die sich für die Unternehmer ergäben, 
wenn auf die Reiseleistungs-Umsätze die allgemei-
nen Regeln der Mehrwertsteuer-Richtlinie ange-
wendet werden würden. Die Anwendung der allge-
meinen Bestimmungen über den Ort der Besteue-
rung, die Steuerbemessungsgrundlage und den 
Vorsteuerabzug würde aufgrund der Vielzahl und 
aufgrund der Lokalisierung der erbrachten Leistun-
gen bei diesen Unternehmen zu praktischen 
Schwierigkeiten führen, die die Ausübung ihrer Tä-
tigkeit behindern würde. 

Zusätzlich fällt die Bereitstellung einer Ferienun-
terkunft durch ein Reisebüro unter die Sonderre-
gelung, selbst wenn die Leistung nur die Unterbrin-
gung umfasst. Daraus folgt, dass die Leistung eines 
Steuerpflichtigen, die darin besteht, Beherber-
gungsdienstleistungen bei anderen zu kaufen und 
sie weiterzuverkaufen, auch dann unter die Mar-
genbesteuerung fällt, wenn diese Dienstleistung 
nicht mit zusätzlichen Leistungen verbunden ist. 

 
 

Einheitswert-Hauptfeststellung 2023 
 
Da das Bewertungsgesetz die Aktualisierung der 
land- und forstwirtschaftlichen Einheitswerte als 
Grundlage für Steuern und Abgaben der bäuerli-

chen Betriebe in regelmäßigen Abständen (alle 
neun Jahre) vorsieht, erfolgte mit Stichtag 
1.1.2023 eine neue Hauptfeststellung. 
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Damit erhält jede Werteinheit (Betrieb) einen neuen 
Hauptfeststellungsbescheid, welcher bis zum 
30.9.2023 zu ergehen hat. Da die Hauptfeststellung 
in Form eines automatisierten Verfahrens durchge-
führt wird, werden grundsätzlich keine Erhebungs-
bögen versandt.  

Im Wesentlichen werden im Rahmen der neuen 
Hauptfeststellung ein Temperatur- und Nieder-
schlagsindex (T/N-Index) zur Berücksichtigung von 
klimatischen Veränderungen eingeführt, woraus sich 
Abschläge für in bestimmten Katastralgemeinden 
gelegene Betriebe ergeben. Weiters wird der Ein-
fluss der Betriebsgröße im landwirtschaftlichen 
Vermögen neu bewertet. Im Zusammenhang mit 
forstwirtschaftlichem Vermögen ist die Schaffung 
einer neuen Altersklasse beim Kleinwald zu erwäh-
nen, für die begünstigte Hektarsätze gelten. 

Die konkreten Änderungen im Überblick 

 Abhängig von der Eigenfläche eines Betrie-
bes kommt es bei Betrieben mit einer Flä-
che von 3 ha bis 45 ha zu höheren Ab-
schlägen, die Betriebsgrößenabschläge bei 
Betrieben mit einer Eigenfläche über 45 ha 
bleiben hingegen unverändert. 

 Der T/N-Index führt in jenem Drittel all jener 
Katastralgemeinden, welche von den nega-
tiven Auswirkungen des Klimawandels am 
stärksten betroffen sind (in Bezug auf die 
Klimaperiode 1991-2020), zu einem Ab-
schlag von 1% bis maximal 10%. Zu erwäh-
nen ist, dass der Abschlag anhand des T/N-
Index und ein etwaiger Betriebsgrößenab-
schlag gemeinsam anzuwenden sein kön-
nen und damit kumulativ wirken. 

 Im Zusammenhang mit forstwirtschaftlichem 
Vermögen wird beim Kleinstwald (bis 10 ha 
Waldfläche) eine Verfeinerung der Hektar-
sätze von Bezirksebene auf Gemeindeebe-
ne vorgenommen. Klimatische Veränderun-

gen finden anhand des neu geschaffenen 
T/N-Index in diesen Hektarsätzen Berück-
sichtigung. 

 Beim Kleinwald (10 ha bis 100 ha Waldflä-
che) erfolgt eine weitere Unterteilung der 
bestehenden Altersklasse von Bäumen – 0 
bis 40 Jahre – in zwei neue Altersklassen 
von 0 bis 10 Jahre und 11 bis 40 Jahre. Die 
Aufteilung der Waldfläche der bisherigen Al-
tersklasse 0 bis 40 Jahre erfolgt grundsätz-
lich pauschal im Verhältnis 1:3, eine Anpas-
sung an die tatsächlichen Verhältnisse kann 
durch eigene Erklärung erzielt werden. 

 Für den Großwald (über 100 ha) erfolgt 
durch die Hauptfeststellung 2023 grundsätz-
lich keine Änderung der Einheitswerte. 

Wirksamkeit der Hauptfeststellung 
Die Wirksamkeit der bescheidmäßig neu festgestell-
ten Einheitswerte hängt davon ab, ob Steuern, So-
zialversicherungsbeiträge oder andere Abgaben 
betroffen sind. So gelten die Hauptfeststellungsbe-
scheide 2023 bei der SVS erst für die Beitrags-
vorschreibung ab 1.1.2024, für die Grundsteuer, 
Beiträge von land- und forstwirtschaftlichen Betrie-
ben oder die Kammerumlage hingegen bereits seit 
1.1.2023. Für die Über-/Unterschreitung der Pau-
schalierungsgrenze (Vollpauschalierung EHW € 
75.000; Teilpauschalierung EHW € 165.000) sind 
die neuen Einheitswerte – abhängig von der Zustel-
lung –erst ab 2024 wirksam. 

Wir empfehlen eine zeitnahe und genaue Überprü-
fung der dem Bescheid zu Grunde liegenden Daten. 
Bei Rückfragen oder einer etwaigen Bescheidbe-
schwerde gegen einen unrichtigen Bescheid (beim 
Finanzamt Österreich innerhalb eines Monats nach 
Zustellung) unterstützen wir Sie gerne. 
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